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Ein Herz für die Jugend hat Genosse Helmut Turnier (links) aus der LPG „Aufbau" Löbnitz, Kreis Delitzsch. 
Agrotechniker Bernd Zahn (rechts) und die übrigen FDJ-Mitglieder wissen es zu schätzen, daß sie sich beim 
Parteisekretär jederzeit Rat holen können. Foto: Naumann

Kollektiv bei der Erarbeitung und Verwirk
lichung der Arbeitspläne.

Zusammenarbeit Parteileitung—FDJ
Für die Arbeit mit der Jugend bzw. unter der 
Jugend fühlt sich bei uns die Parteileitung ins
gesamt verantwortlich. Ein Parteileitungsmit
glied, das der FDJ angehört, hält ständig Ver

bindung zur FDJ-Grundorganisation und ihrer 
Leitung. So ist gewährleistet, daß die Partei
leitung über die Probleme der FDJ-Arbeit stets 
informiert ist.
Zumindest zweimal im Jahr nimmt die Partei
leitung einen Bericht der FDJ-Leitung über die 
Arbeit der FDJ-Grundorganisation entgegen. 
Die Termine sind im Arbeitsplan der Partei-

I N F O R M A T I O N

Futterökonomie 
geht alle an
Die Grundorganisation der LPG 
Möbiskruge im Kreis Eisenhüt
tenstadt hat die Futterökonomie 
unter Parteikontrolle genommen. 
Sie will die Verantwortung aller 
Genossenschaftsmitglieder für

eine effektive Futterwirtschaft 
erhöhen. Uber die Genossen im 
Vorstand und in den Arbeits
kollektiven wird gesichert, daß 
jedes Genossenschaftsmitglied 
einbezogen wird in die Kontrolle 
der Produktion, Bergung und 
Verwertung des Futters.
Regelmäßig berichtet der Ge
nosse LPG-Vorsitzende in der 
Parteileitung und in Mitglieder
versammlungen der Grundorga
nisation über die Erfüllung des 
Produktionsplanes, wobei die 
Futterwirtschaft eine besondere 
Rolle spielt. Die Parteileitung

achtet darauf, daß die Leiter die 
Ideen und Vorschläge der Ge
nossenschaftsmitglieder zur Fut
terwirtschaft nutzen.
Die Melker haben zum Beispiel 
kontrolliert, daß kein Futter
stroh verlorenging. Melker und 
Futterfahrer besprechen mit den 
Kollegen von der Beregnungs
anlage, welche Futterflächen zu 
welchem Termin gemäht werden 
sollen. Die Futterpläne werden 
ständig überarbeitet, damit im
mer der rationelle Einsatz des 
Futters gewährleistet ist.
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